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GEMEINDEAMT VANDANS 

 

Niederschrift 

 

aufgenommen am Freitag, den 3. März 1961 über die um 20.00 Uhr im 

Schulhaus stattgefundene 12. Gemeindevertretungssitzung Vandans. 

 

TAGESORDNUNG : 

 

1. Genehmigung der Niederschrift der 11. Gemeindevertretungssitzung: 

 

2. Berichte : a) Zusatzübereinkommen mit Pfarrpfründe 

 

b) Verkauf von Bildheften durch den Verkehrsverein 

 

c) Lohnerhöhung für die Kindergärtnerinnen 

 

d) Vorsprache von Interessenten für die Arztstelle 

 

3. Beschlußfassung über die Bauabstandsnachsichten zum Gemeindehausbau 

 

4. Auflassung einer Zaunlast zugunsten des Konsumvereines 

 

5. Ansuchen von Wasserinteressenten in Vens um einen Hauptstrang 

 

6. Ansuchen des Peter Karl um Wasseranschluß für den Neubau 

 

7. Beschlußfassung über nicht dringliche Landtagsbeschlüsse zum 

 

a) Landwirtschaftlichen Materialseilbahnengesetz 

 

b) zur zweiten Körperbehindertengesetznovelle 

 

c) zur ersten Jugendfürsorgegesetznovelle 

 

8. Beschlußfassung über die Durchführung der Volkszählung 

 

9. Ansuchen der Ski-Sektion um neuerliche Unterstützung 

 

10. Haftungsübernahme gegenüber der Agrargemeinschaft bezüglich 

Darlehensaufnahme von S 500.000.- S für den Güterweg Ganeu 

 

11. Grundabtretung an Maier Engelbert 421 für einen Zugangsweg 

 

12. Ansuchen um Wasseranschluß von Rosa Wachter (Bodingbauer). 

 

13. Ansuchen um Grundtrennungsbewilligung von 

 

a) Kohlbacher Margit, Vandans 36 

 

b) den Vorarlberger Illwerken A.G. 

 

14. Abänderung der Bauabstandsnachsichten beim Bauvorhaben Koller 

 

15. Stundungsansuchen eines Steuerschuldners 

 



16. Reihung der Bewerber um Wohnbauförderung 

 

--- o --- 

 

Anwesend waren : der Bürgermeister, 2 Gemeinderäte und 12 Gem.Vertr. 

Entschuldigt waren die Gemeindevertreter Dietrich Karl, Schoder Eugen, 

Gall Johann und Maier Franz. Ersatzmänner waren Bürkle Georg, Sauerwein 

Josef, Lorünser Egon und Fuetscher Arnold. 

 

Vorsitzender : Bürgermeister BITSCHNAU Alfons 

 

--- o --- 

 

zur Tagesordnung: 

 

zu 1.) Der Inhalt der verlautbarten 11. Gemeindevertretungssitzung wurde 

vollinhaltlich genehmigt. Die Niederschrift ist den einzelnen 

Gemeindevertretern zeitgerecht zugegangen. 
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zu 2. Berichte 

 

a) Das Zusatzübereinkommen mit den Pfarrpfründen von 24.2.61 über ein 

Teilbauverbot auf der Gp 4 wurde gutgeheißen. 

 

b) Lt. Abrechnung des Verkehrsverbandes Montafon hat der h.o. 

Verkehrsverein seit 1958 für rd. 11.000.- S Bildhefte bezogen bzw. 

gutgeschrieben erhalten. 

 

c) Der Bürgermeister berichtete von der 10 %igen Lohnerhöhung für das 

Kindergartenpersonal 

 

d) Den Anwesenden wurde ein Bericht von der Vorsprache der Interessenten 

für die Arztstelle zur Kenntnis gebracht. 

 

zu 3. Es wurde beschlossen zugunsten dem Gemeindehausbauvorhaben folgende 

Bauabstandsnachsichten einzuräumen: 

 

a) gegenüber der Gp 4 der Pfarrpfründe an der engsten Stelle notfalls auf 

0,0 m. 

 

b) gegenüber der Gp 72/2 des Bitschnau Alfons an der engsten Stelle auf 

2.80 m. 

 

Die Gemeindevertretung hat ferner mit 10 JA, 3 NEIN, 1 LEER- und der 

Stimmenthaltung des Bürgermeisters beschlossen die Außenfassade 

(Brüstungen) des Gemeindehauses lt. Plan in Holz ausführen  

zu lassen. 

 

Nach eingehender Beratung in Anwesenheit der Architekten Dipl.-Ing. 

Sillaber und Fohn wurde ferner beschlossen bei der Baubehörde für die 

Eindeckung mit Foural, einer Dachneigung mit 12-15 % und einem  

Dachvorsprung von höchstens 30 cm mit allem Nachdruck vorstellig zu 

werden. 

 



zu 4. Die Gemeindevertretung bewilligte die lastenfreie Abschreibung der 

Gp 65/3 (Zaunerhaltung) zugunsten des Konsumvereines Vandans. 

 

zu 5. Das Ansuchen von Wasserinteressenten in Vens wurde vertagt. 

 

zu 6. Das Ansuchen von Peter Karl um Anschluß an die 

Gemeindewasserversorgungsanlage wurde unter den Bedingungen der 

Gemeindewasserleitungs- und Gebührenordnung bewilligt. 

 

zu 7. Die Gemeindevertretung Vandans verlangt zu den nicht dringlichen 

Landtagsbeschlüssen über 

 

a) das Landwirtschaftliche Materialseilbahnengesetz 

 

b) zur zweiten Körperbehindertengesetznovelle und 

 

c) zum ersten Jugenfürsorgegesetznovelle 

 

keine Volksabstimmung im Sinne des Art. 26 der Landesverfassung 

 

zu 8. Zur Durchführung der Volkszählung wurde beschlossen 12 bis 15 

Zählkommissäre ein oder zwei Tage gegen entspr. Entschädigung 

einzusetzen. 

 

zu 9. Der SKI-SEKTION wurde ausnahmsweise ein Betrag von 572.50 S für die 

bereits getätigte Rennläuferbetreuung bewilligt. Dieser Beschluß wurde 

mit 7 JA, 4 NEIN und 4 Stimmenthaltungen gefaßt. 

 

zu 10. Die Gemeinde Vandans übernimmt als Bürge und Zahler die Haftung 

für einen von der Agrargemeinschaft Vandans aufzunehmenden AIA Kredit in 

Höhe von 500.000.- S für den Güterwegbau nach Ganeu. 

 

zu 11. Es wurde beschlossen an MAIER Engelbert, Vandans 421 Grund für 

einen 3.- m breiten Zugangsweg von der Gp 230/4 zum Preise von S 5.- je 

m2 zuzüglich Vermessungs- und Vertragskosten abzutreten. 

 

zu 12. Das Ansuchen von Rosa WACHTER (Bodingbauer) Vandans 20 um Anschluß 

an die Gemeindewasserversorgungsanlage wurde bewilligt, da Obg. auf das 

Wasserrecht an der Landschisotquelle verzichtet und 1000. S 

Anschlußgebühr zu zahlen bereit ist. 

 

 

 

 

-3- 

 

 

 

zu 13. Die Ansuchen um Unterteilung der 

 

a) Gp 434/4 zugunsten von Kohlbacher Margit, Vandans 36 und 

 

b) Gp 761 der Vorarlberger Illwerke A.G. 

 

wurden einstimmig bewilligt. 

 

zu 14. Entgegen der erteilten Bauabstandsnachsicht vom 24.9.60 wird der 

Bauabstand gegenüber der Gp 51/2 beim Bauvorhaben Koller auf die ganze 

Länge von 6.75 m auf 1.50 m bewilligt. 

 



zu 15. Einem Ansuchen um Stundung einer Steuerschuld wurde neuerdings 

entsprochen. 

 

zu 16. In schriftlicher Abstimmung wurde nach dem Punktesystem 

nachfolgende Reihung der Bewerber um Wohnbauförderungsmittel 1961 

ermittelt : 

 

1. GUNZ Martin 70.000.- 4. LORÜNSER Egon 47.500.- 

2. WEBER Adolf 40.000.- 5. REITER Helmuth 55.000.- 

3. FUSSENEGGER Osk.20.000.- 6. Maier Paul  20.000.- 

 

--- o --- 

 

Gegen diese Beschlüsse und gegen die auf Grund solcher Beschlüsse 

ergangenen Bescheide steht die schriftliche oder telegrafische Berufung 

binnen zwei Wochen vom Zeitpunkte dieser Verlautbarung an oder  

erfolgter schriftlichen Ausfertigung des Bescheides beim Gemeindeamte 

Vandans offen. 

 

 

- Schluß der Sitzung um 1.30 Uhr - 

 

       gez. Bürgermeister 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung : 

[Unterschrift:] Vonier    Bitschnau 


